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Erhebung über Gewinnung, Verwendung  
und Abgabe von Klärgas für das Jahr 2016

Falls Anschrift oder Firmierung nicht mehr zutreffen, bitte auf Seite 2 korrigieren.

Bitte beachten Sie bei der Beantwor-
tung der Fragen die Erläuterung 1  auf 
Seite 2 dieser Unterlage.

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit.

Rücksendung 
bitte bis 

Ansprechpartner / -in für Rückfragen 
( freiwillige Angabe )

Name:

Telefon oder E-Mail:

073

Bei Fensterbriefumschlag: postalische Anschrift der befragenden Behörde

Statistisches 
Landesamt Bremen 
31-2
An der Weide 14/16 
28195 BremenXX. XXXXXXX XXXX

Sie erreichen uns über
Telefon: XXXXXXXXXXX-XXXX
Telefax: XXXXXXXXXXX-XXXX
E-Mail: XXXXXXXX@XXXXX.de

FÜR IHRE UNTERLAGEN

Statistisches Landesamt Bremen

Die Meldung erfolgt für die Kläranlage / Abwasserbehandlungsanlage in ( PLZ, Ort )

A  Gewinnung, Verwendung und Abgabe von Klärgas 
im Jahr 2016
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Name und Anschrift
Bitte aktualisieren Sie Ihre Anschrift, falls erforderlich.

Bemerkungen
Zur Vermeidung von Rückfragen unsererseits können Sie 
hier auf besondere Ereignisse und Umstände hinweisen,  
die Einfluss auf Ihre Angaben haben.

Bitte zurücksenden an

Statistisches Landesamt Bremen 
31-2
An der Weide 14/16 
28195 Bremen

Erläuterungen zum Fragebogen
 Diese Zeile betrifft nur Heizkessel zur Faulturmerwärmung 

und Gebläse zur Drucklufterzeugung ( zum Teil mit Ab-
wärmenutzung ). Abwärme von BHKWs darf hier nicht 
angegeben werden.
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Zweck, Art und Umfang der Erhebung
Die Erhebung wird jährlich bei höchstens 6 000 Betreibern von Kläranlagen durchgeführt. 
Sie liefert notwendige Daten für die energiepolitischen Entscheidungen der für die  
Gaswirtschaft zuständigen obersten Bundes- und Landesbehörden.

Rechtsgrundlagen, Auskunftspflicht
Rechtsgrundlage ist das Gesetz über Energiestatistik ( En Stat G ) in Verbindung mit dem 
B Stat G. 

Erhoben werden die Angaben zu § 7 Nummer 2 En Stat G.

Die Auskunftspflicht ergibt sich aus § 10 Absatz 1 En Stat G in Verbindung mit § 15 
B Stat G. Nach § 10 Absatz 2 Nummer 6 En Stat G sind die Leitungen von Unternehmen, 
Betrieben oder sonstigen Einrichtungen, die die Anlagen betreiben auskunftspflichtig.

Nach § 11a Absatz 2 B Stat G sind alle Unternehmen und Betriebe verpflichtet, ihre  
Meldungen auf elektronischem Weg an die statistischen Ämter zu übermitteln. Hierzu 
sind die von den statistischen Ämtern zur Verfügung gestellten Online-Verfahren zu 
nutzen. Im begründeten Einzelfall kann eine zeitlich befristete Ausnahme von der Online-
Meldung vereinbart werden. Dies ist auf formlosen Antrag möglich. Die Verpflichtung, 
die geforderten Auskünfte zu erteilen, bleibt jedoch weiterhin bestehen. Für Stellen der 
öffentlichen Verwaltung gilt der § 11a Absatz 1 B Stat G.

Nach § 15 Absatz 7 B Stat G haben Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die 
Aufforderung zur Auskunftserteilung keine aufschiebende Wirkung.

Geheimhaltung
Die erhobenen Einzelangaben werden nach § 16 B Stat G grundsätzlich geheim gehalten. 
Nur in ausdrücklich gesetzlich geregelten Ausnahmefällen dürfen Einzelangaben  
übermittelt werden.

Eine Übermittlung der erhobenen Einzelangaben ist nach § 14 Absatz 1 En Stat G an 
oberste Bundes- oder Landesbehörden für die Verwendung gegenüber den  
gesetzgebenden Körperschaften und für Zwecke der Planung, jedoch nicht für die  
Regelung von Einzelfällen, in Form von Tabellen mit statistischen Ergebnissen zulässig, 
auch soweit Tabellenfelder nur einen einzigen Fall ausweisen.

Nach § 14 Absatz 2 En Stat G dürfen an das Umweltbundesamt zur Erfüllung europa-  
und völkerrechtlicher Pflichten der Bundesrepublik Deutschland zur Emissionsbericht-
erstattung, jedoch nicht zur Regelung von Einzelfällen, vom Statistischen Bundesamt 
Tabellen mit statistischen Ergebnissen übermittelt werden, auch soweit Tabellenfelder 
nur einen einzigen Fall ausweisen. Die Tabellen dürfen nur von den für diese Aufgabe 
zuständigen Organisationseinheiten des Umweltbundesamtes gespeichert und genutzt 
werden. Diese Organisationseinheiten müssen von den mit Vollzugsaufgaben befassten 
Organisationseinheiten des Umweltbundesamtes räumlich, organisatorisch und personell 
getrennt sein.

Nach § 14 Absatz 3 En Stat G dürfen an die Bundesnetzagentur zur Erfüllung nationaler 
und europarechtlicher Pflichten zur Erfüllung des Energiebinnenmarktes und zur  
Energiewende, jedoch nicht für die Regelung von Einzelfällen, vom Statistischen  
Bundesamt Tabellen mit statistischen Ergebnissen übermittelt werden, auch wenn  
Tabellenfelder nur einen einzigen Fall ausweisen. Die Tabellen dürfen nur von den für 
diese Aufgabe zuständigen Organisationseinheiten der Bundesnetzagentur gespeichert 
und genutzt werden. Diese Organisationseinheiten müssen von den mit Vollzugs-
aufgaben befassten Organisationseinheiten der Bundesnetzagentur räumlich,  
organisatorisch und personell getrennt sein.

Unterrichtung nach § 17 Bundesstatistikgesetz ( B Stat G )1

1 Den Wortlaut der nationalen Rechtsvorschriften in der jeweils geltenden Fassung finden Sie  
unter https://www.gesetze-im-internet.de/.
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Nach § 16 Absatz 6 B Stat G ist es zulässig, den Hochschulen oder sonstigen  
Einrichtungen mit der Aufgabe unabhängiger wissenschaftlicher Forschung, für die 
Durchführung wissenschaftlicher Vorhaben

1. Einzelangaben zu übermitteln, wenn die Einzelangaben so anonymisiert sind, dass 
sie nur mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft 
den Befragten oder Betroffenen zugeordnet werden können ( faktisch anonymisierte 
Einzelangaben ), 

2. innerhalb speziell abgesicherter Bereiche des Statistischen Bundesamtes und der 
statistischen Ämter der Länder Zugang zu Einzelangaben ohne Namen und Anschrift 
( formal anonymisierte Einzelangaben ) zu gewähren, wenn wirksame Vorkehrungen 
zur Wahrung der Geheimhaltung getroffen werden.

Die Pflicht zur Geheimhaltung besteht auch für Personen, die Einzelangaben erhalten.

Hilfsmerkmale, Identnummer, Löschung und Statistikregister
Name und Anschrift des Unternehmens oder Betriebes, Name, Telekommunikations-
nummer der für eventuelle Rückfragen zur Verfügung stehenden Person, Art und  
Standort der Anlagen sind Hilfsmerkmale, die lediglich der technischen Durchführung  
der Erhebung dienen.

In den Datensätzen mit den Angaben zu den Erhebungsmerkmalen werden diese  
Hilfsmerkmale nach Abschluss der Überprüfung der Erhebungs- und Hilfsmerkmale auf 
ihre Schlüssigkeit und Vollständigkeit gelöscht. Name und Anschrift des Unternehmens 
oder Betriebes sowie die Identnummer werden im Unternehmensregister für statistische 
Zwecke ( Statistikregister ) gespeichert ( § 13 B Stat G in Verbindung mit § 1 Absatz 1  
Statistikregistergesetz ). Die verwendete Identnummer dient der Unterscheidung der in 
die Erhebung einbezogenen Unternehmen sowie der rationalen Aufbereitung und besteht 
aus einer frei vergebenen laufenden Nummer.


